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der Verantwort l iehen gemäß § 9 zur Klärung des Sachverhaltes 

(siehe hierzu Abschnit t  3.5.1.2.) .

Auch bei den von den Diensteinheiten der Linie IX auf der 

Grundlage von § 12 durchzuführenden Klärungen von Sachverhal

ten ist  davon auszugehen, daß eine derart ige Auskunftspf l icht 

besteht und keine Auskunftsverweigerungsrechte im VP-Gesetz 

normiert  s ind. Der von der Sachverhaltsklärung nach dem VP- 

Gesetz Betroffene ist  somit grundsätzl ich verpf l ichtet,  die 

zur Gefahrenabwehr notwendigen Angaben über das Entstehen, 

die Umstände des Wirkens der Gefahr,  ihre Ursachen und Be

dingungen sowie zu den Mögl ichkeiten ihrer Abwehr zu machen. 

Dabei ist  jedoch zu beachten, daß die im Zusammenhang mit  der 

Gefahrenabwehr bestehende Auskunftspf l icht von strafprozessua

len Aussageverweigerungsrechten überlagert  werden kann.

Eine Auskunftspf l icht besteht dann nicht,  wenn in anderen 

recht l ichen Best immungen Aussageverweigerungsrechte bzw. 

-pf l ichten normiert  s ind. Das kann Aussageverweigerungsrechte 

betreffen, die aus dem Verbot des Selbstbelastungszwanges 

z. B. mögl icher späterer Verdächt iger,  Beschuldigter oder be

lasteter Zeugen erwachsen und eine umfassende Schweigebe

fugnis beinhalten. Das kann aber auch Aussageverweigerungs

rechte betreffen, die kraft  Gesetz zugesichert  s ind (z.  B. 

gemäß §§ 26, 27 Abs. 1-3 und 28. StPO). Das VP-Gesetz bietet 

keine Mögl ichkeit ,  die in anderen recht l ichen Best immungen 

normierten Aussageverweigerungsrechte mit  einer aus den Er?* 

fordernissen der Gefahrenabwehr erwachsenden Auskunftspf l icht 

aufzuheben.

Bei der Durchführung von Befragungen im Rahmen der Sachverhalts 

klärung nach dem VP-Gesetz durch die Untersuchungsorgane des 

MfS bedarf es nicht der strafprozessual vorgeschriebenen Be

lehrungen über Aussageverweigerungsrechte. (Soweit  die ange

sprochene Person Auskünfte trotz ihr bekannter Aussageverwei- 

gerungsrechte gibt,  sol l te das entsprechend dokumentiert  
werden).


